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Allgemeiner Teil

Kantonsrat

Ablauf der Referendumsfrist: 17. November 2021
Für das Referendum sind 3000 Unterschriften von Stimmberechtigten 
oder Begehren von 20 Gemeinden erforderlich.

Dekret  
über einen Sonderkredit für den Infrastrukturausbau 
des Bahnhofs Rothenburg Station

vom 13. September 2021

Der Kantonsrat des Kantons Luzern, 

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 18. Mai 2021,

beschliesst:

1. Der Sonderkredit für den Infrastrukturausbau des Bahnhofs Rothenburg 
 Station von 24,074 Millionen Franken (Preisstand März 2021)  wird bewilligt.

2.  Der Regierungsrat wird beauftragt, sich bei der Gemeinde Rothenburg  
(Bauherrin) noch einmal für die Erstellung einer öffentlichen WC-Anlage  
einzusetzen.

3.  Das Dekret unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern, 13. September 2021

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Rolf Bossart
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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